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Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer für die 
Gemeinde Elsteraue ab dem Haushaltsjahr 2024 (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 8, 45, 99 und 100 des Kommunalverfassungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), der §§ 2 und 3 
Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA), der §§ 1 und 25 Grundsteuergesetz (GrStG) und der §§ 1 
und 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) – jeweils in der zur-
zeit geltenden Fassung – hat der Gemeinderat der Gemein-
de Elsteraue in seiner Sitzung am 05.10.2023 folgende Hebe-
satzsatzung beschlossen. 

§ 1 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für die Gemeinde Elsteraue. 

§ 2 Hebesätze
Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden ab dem 
01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

 (1) Grundsteuer

  a) für die land- und forstwirtschaftlichen
   Betriebe (Grundsteuer A) 390 v. H.

  b) für die Grundstücke
   (Grundsteuer B) 450 v. H.

 (2) Gewerbesteuer  400 v. H. 

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Elsteraue, den 06.10.2023

Buchheim
Bürgermeister
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1. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Gemeinde Elsteraue vom 08.12.2022
Aufgrund der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m. 
§§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der jeweils gültigen Fassung 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue in seiner Sitzung 
am 05.10.2023 die folgende 1. Änderungssatzung beschlossen. 

Artikel 1 – Änderungen zu § 5 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 - der Steuersatz für den 1. Hund wird geändert 
auf 70,00 Euro. 

Artikel 2 – Änderungen zu § 12
§ 12 – Ordnungswidrigkeiten erhält folgende Neufassung. 
 
 (1) Wer vorsätzlich oder leichtfertig, 
  a) entgegen § 10 Abs. 1 einen Hund nicht innerhalb der 

genannten Fristen anmeldet,
  b) entgegen § 10 Abs. 2 nicht Namen und Wohnung 

(Adresse) des Erwerbers bei der Abmeldung angibt,
  c) entgegen § 10 Abs. 3 den Wegfall der Steuerbefrei-

ung (§ 7) oder der Steuerermäßigung (§ 8) nicht in-
nerhalb der genannten Frist anzeigt

und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht 
gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen (Abgabengefähr-
dung), begeht eine Ordnungswidrigkeit nach § 16 Abs. 2 KAG 
LSA. Sie kann nach § 16 Abs. 3 KAG LSA mit einer Geldbuße von 
bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 

 (2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig, 
  a) entgegen § 11 Abs. 2 Satz 1 einen Hund ohne sicht-

bare Steuermarke führt oder zum Nachweis nicht 
bei sich trägt, 

  b) entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 die Hundemarke auf Ver-
langen nicht vorzeigt,

  c) entgegen § 11 Abs. 3 die Steuermarke nicht inner-
halb von 14 Tagen zurückgibt und

  d) entgegen § 11 Abs. 4 eine in Verlust geratene Steu-
ermarke beim Wiederauffinden nicht zurückgibt,

begeht eine Ordnungswidrigkeit nach § 8 Abs. 6 KVG LSA. Sie 
kann gemäß § 8 Abs. 6 Satz 2 KVG LSA mit einer Geldbuße von 
bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

Artikel 3 – Inkrafttreten
Die 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Elsteraue, den 06.10.2023

Buchheim
Bürgermeister

7. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Elsteraue zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Unterhaltungsverbandes „Weiße Elster“ vom 08.10.2015
Aufgrund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(WG LSA) in der jeweils gültigen Fassung, der §§ 2, 5, 8, 11, 
36, 45, 90 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) in der jeweils gültigen Fassung und der §§ 1 
und 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(KAG LSA) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Elsteraue in seiner Sitzung am 05.10.2023 die 
folgende 7. Änderungssatzung beschlossen. 

Artikel 1 – Änderungen zu § 6
§ 6 – Umlagemaßstab wird wie folgt geändert: 

Der neue Abs. 9 erhält folgenden Wortlaut: „Der Anteil des 
Erschwernisbeitrages der Gemeinde Elsteraue im Unter-
haltungsverband „Weiße Elster“ beträgt laut Satzung des 
Verbandes 19,670% für 2023.“

Artikel 2 – Änderungen zu § 7
§ 7 – Umlagesatz wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Abs. 8 wird zu Abs. 9.
2. Der Abs. 8 erhält folgenden Wortlaut: „Der Umlagesatz zur 
Umlage des Flächenbeitrages beträgt für das Kalenderjahr 
2023 = 0,001351779 €/m² (13,51779 €/ha). Im Beitragssatz 
sind entsprechend § 2 die umlagefähigen Verwaltungs-
kosten enthalten. Der Umlagesatz zur Umlage des Er-
schwernisbeitrages beträgt für das Kalenderjahr 2023 = 
0,000769511 €/m² (7,69577 €/ha).“

Artikel 3 – Inkrafttreten
Die 7. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in 
Kraft. 

Elsteraue, den 06.10.2023

Buchheim 
Bürgermeister
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Beschluss über die Aufstellung und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum 
Bebauungsplan Nr. 11 „Am Teichweg“ im Ortsteil Prehlitz-Penkwitz

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue hat in seiner Sit-
zung am 05.10.2023 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
11 „Am Teichweg“ im Ortsteil Prehlitz-Penkwitz beschlossen 
(Beschluss-Nr.: 393/10/2023).

Da es sich bei dem Bebauungsplan um die Wiedernutzbar-
machung von Flächen im Innenbereich handelt (ehemaliger 
Gutshof Prehlitz), wird dieser als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren auf-
gestellt. Es gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
gemäß § 13 BauGB. Dabei wird von der Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.

Der Geltungsbereich befindet sich südlich der Meuselwitzer 
Straße (L 194) im Ortsteil Prehlitz-Penkwitz und umfasst auf 
einer Fläche von ca. 1,2 ha die Flurstücke 84, 167/82 und eine 
Teilfläche des Flurstücks 364 der Flur 5 sowie das Flurstück 117 
und eine Teilfläche des Flurstücks 118 der Flur 6 der Gemar-
kung Spora. Der Geltungsbereich des Plangebietes ist in der 
beiliegenden Übersichtskarte dargestellt.
Planungsziel ist es, in Ergänzung der dörflichen Bebauung 
ein kleines Wohngebiet zu entwickeln und in die bestehende 
Siedlung einzubinden. Damit sollen ein Teil des Bedarfs an 
Wohnbauland im Gemeindegebiet abgedeckt sowie die Wohn-
bedürfnisse gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB gesichert werden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue hat in seiner Sit-
zung am 05.10.2023 den Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 
11 „Am Teichweg“ im Ortsteil Prehlitz-Penkwitz in der Fassung 
vom Juli 2023 gebilligt und gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zur früh-
zeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit bestimmt (Beschluss-
Nr.: 394/10/2023).

Gleichzeitig wird die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB und die Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach 
§ 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt.
Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 11 „Am Teichweg“ im 
Ortsteil Prehlitz-Penkwitz in der Fassung vom Juli 2023 wird mit 
Begründung in der Zeit vom

06.11.2023 bis 07.12.2023

veröffentlicht. Die hinterlegten Planungen können über fol-
gende Internetseiten abgerufen werden.

www.gemeinde-elsteraue.de/de/veroeffentlichungen/bauleitplanung.html 

sowie im zentralen Landesportal unter 

www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-kommunen.html

Stellungnahmen können während der Beteiligungsfrist unter 
anderem elektronisch an 

bauwesen@gemeinde-elsteraue.de sowie 
astrid.friedewald@slg-stadtplanung.de

abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Ergänzend werden die Planunterlagen im Vorzimmer des Bür-
germeisters der Gemeinde Elsteraue, Hauptstraße 30 in 06729 
Elsteraue, Ortsteil Alttröglitz zu folgenden Dienststunden so-
wie nach Vereinbarung zu jedermann Einsicht öffentlich zu-
gänglich gemacht:

Montag  9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag:  9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag:  9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag:  9.00 – 11.00 Uhr

Termine für Einsichtnahmen sind vorab telefonisch unter 
03441 226-102 zu vereinbaren. Fragen zu den Planinhalten 
können zu den üblichen Dienstzeiten telefonisch unter 03441 
226181 gestellt werden. Für Fragen steht neben der Gemein-
deverwaltung auch das, mit der Planung beauftragte Büro 
StadtLandGrün Stadt- und Landschaftsplanung Anke Bäumer 
und Astrid Friedewald GbR, Händelstraße 8, 06114 Halle (Saa-
le), Telefon: 0345 23977213 zur Verfügung.

Datenschutzinformation
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. E 
DSGVO und dem Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-An-
halt. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt: „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 
DSGVO)“, welches mit ausliegt.

Elsteraue, 10.10.2023

Buchheim
Bürgermeister
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Übersichtsplan zum Aufstellungsbeschluss

Datum: 
Maßstab:

August 2023
unmaßstäblich

Bebauungsplan Nr. 11 "Am Teichweg", OT Prehlitz-Penkwitz  

Legende:

Grenze räumlicher Geltungsbereich

Legende:

Grenze räumlicher Geltungsbereich
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Beschlüsse des Gemeinderates Elsteraue vom 05.10.2023
Beschluss-Nr. 393/10/2023
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Am 
Teichweg“ OT Prehlitz-Penkwitz der Gemeinde Elsteraue
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 11 „Am Teichweg“ OT Prehlitz-Penkwitz der Gemein-
de Elsteraue für den in der Anlage dargestellten räumlichen 
Geltungsbereich, welcher die Flurstücke 84, 167/82 und eine 
Teilfläche des Flurstücks 364 der Flur 5 sowie das Flurstück 
117 und eine Teilfläche des Flurstücks 118 der Flur 6 der Ge-
markung Spora mit einer Größe von insgesamt ca. 1,2 ha um-
fasst. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

Abstimmungsergebnis: 17 Ja-Stimmen

Beschluss-Nr. 394/10/2023
Beschluss zur Billigung und Offenlegung des Vorentwurfes 
des Bebauungsplanes Nr. 11 „Am Teichweg“ OT Pehlitz-
Penkwitz der Gemeinde Esteraue
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue billigt den Vorentwurf 
(Variante 1) des Bebauungsplans Nr. 11 „Am Teichweg“ in der Fas-
sung vom Juli 2023 sowie die Begründung gleichen Datums und 
bestimmt ihn gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zur frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung. Dabei wird der Öffentlichkeit Gelegenheit 
gegeben, den Vorentwurf des Bebauungsplans und die Begrün-
dung im Internet und zusätzlich auch bei der Gemeindeverwal-
tung der Gemeinde Elsteraue einzusehen und Stellungnahmen 
abzugeben. Ort und Dauer der Veröffentlichung sind ortsüblich 
bekannt zu machen mit dem Hinweis darauf, dass Stellungnah-
men während der Auslegungsfrist abgegeben werden können.

Abstimmungsergebnis: 17 Ja-Stimmen

Beschluss-Nr. 395/10/2023
Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 8 „Solarpark Phönix-Nord“
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 „So-
larpark Phönix-Nord“ gemäß § 12 BauGB für den in der Anlage 
dargestellten Geltungsbereich. Die Gemeindeverwaltung wird 
ermächtigt und beauftragt, einen Durchführungsvertrag mit 
dem Vorhabenträger abzuschließen, der die Übernahme aller 
Kosten und die bauliche Durchführung beinhaltet. Weiterhin 
sind seitens der Gemeindeverwaltung die Möglichkeiten des 
§ 6 EEG 2023 zur finanziellen Beteiligung der Kommunen am 
Ausbau einzufordern.

Abstimmungsergebnis:   9 Ja-Stimmen 
   7 Nein-Stimmen 
   1 Stimmenthaltung

Beschluss-Nr.: 396/10/2023
Beschluss zum Beitritt zum Verein Lokale Aktionsgruppe 
Montanregion Sachsen-Anhalt Süd e.V. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die 
Mitgliedschaft der Gemeinde Elsteraue in den Verein Lokale 
Aktionsgruppe Montanregion Sachsen-Anhalt Süd e.V. Der 
Bürgermeister wird ermächtigt, den entsprechenden Aufnah-
meantrag zu stellen.

Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen 
   1 Nein-Stimmen 
   1 Stimmenthaltung

Beschluss-Nr.: 397/10/2023
Beschluss zur 1. Änderungssatzung zur Hundesteuersat-
zung der Gemeinde Elsteraue vom 08.12.2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die vor-
liegende 1. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung vom 
08. 12. 2022.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
   7 Nein-Stimmen

Beschluss-Nr.: 398/10/2023
Beschluss über die Festsetzung der Hebesätze für die 
Grund- und Gewerbesteuer für die Gemeinde Elsteraue ab 
dem Haushaltsjahr 2024 (Hebesatzsatzung)
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die vor-
liegende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für 
Grund- und Gewerbesteuer für die Gemeinde Elsteraue ab 
dem Haushaltsjahr 2024 (Hebesatzsatzung).

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen 
 8 Nein-Stimmen

Beschluss-Nr.: 399/10/2023
Beschluss zur 7. Änderungssatzung der Satzung zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Weiße 
Elster“ vom 08. 10. 2015
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die vor-
liegende 7. Änderungssatzung der Satzung der Gemeinde El-
steraue zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungs-
verbandes „Weiße Elster“ vom 08. 10. 2015. 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
   4 Nein-Stimmen 
   3 Stimmenthaltungen
 

I I .  I N F O R M A T I O N E N
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Beschluss-Nr.: 400/10/2023
Beschluss über eine außerplanmäßige Ausgabe für die An-
schaffung des HLF 10 für die Ortsfeuerwehr Bornitz
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die Be-
willigung der außerplanmäßigen Ausgabe in 2023 für die An-
schaffung des HLF 10 für die Ortsfeuerwehr Bornitz in Höhe 
von 35.000,00 Euro. 

Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen 
   1 Nein-Stimmen 
   3 Stimmenthaltungen

Beschluss-Nr.: 401/10/2023
Beschluss zur Aufhebung des Haushaltsbeschlusses 
369/06/2023 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt, den Be-
schluss Nr.: 369/06/2023 vom 29.06.2023 aufzuheben.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
   3 Nein-Stimmen 
   4 Stimmenthaltungen
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